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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1956

Norm

ABGB §1061

HGB §375

Rechtssatz

Eine Konkretisierung oder Spezialisierung des Gattungsschuldverhältnisses tritt dann ein, sobald der Schuldner alles

zur Leistung Erforderliche getan hat, dem Gläubiger also nichts weiter zu tun übrig bleibt, als die angebotene Leistung

anzunehmen. Was allerdings im Einzelfalle zur Leistungsbereitschaft gehört, läßt sich nur nach der Art und dem

speziellen Inhalt der Obligation bestimmen.

Entscheidungstexte

7 Ob 510/56

Entscheidungstext OGH 24.10.1956 7 Ob 510/56

Veröff: EvBl 1957/235 S 351

1 Ob 116/65

Entscheidungstext OGH 08.07.1965 1 Ob 116/65

Ähnlich

5 Ob 567/77

Entscheidungstext OGH 24.05.1977 5 Ob 567/77

Beisatz: Hier: Unterbringung von Setzlingsfischen in einem Teich, in dem andere Fische vorhanden waren. (T1)
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